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Am 18. Oktober 1993 haben Frankreich und die Türkei ein Filmabkommen
unterzeichnet, das am 1. April 1996 in Kraft getreten ist.

Das Abkommen gilt für programmfüllende ebenso wie für Kurzfilme. Es umfasst
auch multilaterale Gemeinschaftsproduktionen mit Produzenten aus Staaten, mit
denen Frankreich oder die Türkei durch ein Koproduktionsabkommen verbunden
sind.

Die finanzielle Mindestbeteiligung eines Koproduzenten liegt bei 20 % der
Gesamtkosten des Films.

Nähere Informationen erteilen:

- Centre national de la cinématographie - Direction financière et juridique -
Service juridique

http://www.cnc.fr/index_dyn.htm?h_infos_pratiques/r2/ssrub1/p1_d1_textes.htm

- T.C. Kültür Bakanlığı - Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
(Kulturministerium - Generaldirektorat für Urheberrecht und Kino)

http://www.kultur.gov.tr/portal/default_tr.asp?BELGENO=16756
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